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(54) Bezeichnung: Anordnung zur lötfreien Kontaktierung von Leiterplatten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anord-
nung (1) aus einer Leiterplatte (2) mit wenigstens einer Kon-
taktstelle (3), welche mit wenigstens einer Leiterbahn (4) der
Leiterplatte (2) verbunden ist, und einem Kontaktelement (6)
zur lötfreien Kontaktierung der Kontaktstelle (3) Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, dass zur Herstellung einer Einpress-
verbindung mit der Leiterplatte (2) das Kontaktelement ein
Einpresskontakt (6) ist, und die Kontaktstelle (3) als vom
Rand (2.1) der Leiterplatte (2) ausgehender Kontaktschlitz
(3.1) mit einer mit der Leiterbahn (4) verbundenen Metalli-
sierung (4.1) ausgebildet ist, wobei der Einpresskontakt (6)
bei horizontaler Lage in Bezug auf die Leiterplatte (2) senk-
recht zu derselben in den Kontaktschlitz (3.1) eingepresst
ist und sich horizontal zur Leiterplatte (2) über deren Rand
(2.1) hinaus erstreckt. Die Erfindung betrifft ferner eine Lei-
terplatte sowie einen Einpresskontakt zur Realisierung der
erfindungsgemäßen Anordnung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur löt-
freien Kontaktierung von Leiterplatten mittels Ein-
presskontakten gemäß dem Oberbegriff des Patent-
anspruches 1. Ferner betrifft die Erfindung eine Lei-
terplatte sowie einen Einpresskontakt zur Realisie-
rung der erfindungsgemäßen Anordnung.

[0002] Die Einpresstechnik ist ein Verfahren zur löt-
freien Kontaktierung von Leiterplatten. Der Einpress-
kontakt verfügt über einen verformbaren oder mas-
siven Einpressabschnitt. Der Einpressabschnitt weist
gegenüber der mit einer Metallisierung versehenen
Einpressbohrung in der Leiterplatte ein Übermaß auf,
so dass der Einpresskontakt in die Einpressbohrung
mit mechanische Kraft eingepresst werden kann und
dabei durch eine elastische Verformung des Ein-
pressabschnittes ein elektrischer Kontakt hergestellt
wird. Ein Kontaktelement zum Einpressen in eine
Einpressbohrung einer Leiterplatte ist bspw. aus der
DE 10 2004 015 431 A1 bekannt.

[0003] Solche Einpresskontakte werden senkrecht
zur Leiterplatte in die Einpressbohrung eingepresst,
so dass es zu einer gasdichten Verbindung zwischen
der Leiterplatte und dem Einpresskontakt kommt. Ei-
ne solche Einpressverbindung ist dann vorteilhaft,
wenn die zu verbindenden Bauteile senkrecht zuein-
ander angeordnet sind. Bei einer vertikalen Ausrich-
tung der zu kontaktieren Bauteile muss zum Herstel-
len der Einpressverbindung der Einpresskontakt U-
förmig ausgeführt sein. Hierfür ist jedoch ein größerer
Bauraum erforderlich.

[0004] Daher ist es Aufgabe der Erfindung eine An-
ordnung der eingangs genannten Art zu schaffen, die
einen konstruktiv einfachen Aufbau ohne den o. g.
Nachteil aufweist. Ferner ist es Aufgabe der Erfin-
dung eine Leiterplatte sowie einen Einpresskontakt
zur Realisierung der erfindungsgemäßen Anordnung
anzugeben.

[0005] Die erstgenannte Aufgabe wird gelöst durch
eine Anordnung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1.

[0006] Eine solche Anordnung aus einer Leiterplat-
te mit wenigstens einer Kontaktstelle, welche mit we-
nigstens einer Leiterbahn der Leiterplatte verbunden
ist, und mit einem Kontaktelement zur lötfreien Kon-
taktierung der Kontaktstelle zeichnet sich erfindungs-
gemäß dadurch aus, dass zur Herstellung einer Ein-
pressverbindung mit der Leiterplatte das Kontaktele-
ment ein Einpresskontakt ist, und die Kontaktstelle
als vom Rand der Leiterplatte ausgehender Kontakt-
schlitz mit einer mit der Leiterbahn verbundenen Me-
tallisierung ausgebildet ist, wobei der Einpresskon-
takt bei horizontaler Lage in Bezug auf die Leiterplat-
te senkrecht zu derselben in den Kontaktschlitz ein-

gepresst ist und sich horizontal zur Leiterplatte über
deren Rand hinaus erstreckt.

[0007] Bei dieser erfindungsgemäßen Anordnung ist
der Einpresskontakt in einen randseitigen Kontakt-
schlitz der Leiterplatte eingepresst und dabei horizon-
tal zur Leiterplatte orientiert. Zur Herstellung der Ein-
pressverbindung des Einpresskontaktes mit der Lei-
terplatte wird der Einpresskontakt aus einer Lage, in
der sich dessen Längsachse waagrecht zur Leiter-
platte befindet mit einer senkrecht zur Leiterplatte ori-
entierten Einführrichtung in den Kontaktschlitz ein-
gepresst, so dass sich der Einpresskontakt mit sei-
ner Längsachse horizontal zur Leiterplatte über de-
ren Rand hinaus erstreckt.

[0008] In vorteilhafter Weise ist nach einer Ausge-
staltung der Erfindung der Einpresskontakt mit ei-
nem verformbaren Einpressabschnitt und einem An-
schlussabschnitt ausgebildet, wobei der Einpressab-
schnitt eine gegenüber der Breite des Kontaktschlit-
zes größere Dicke aufweist. Die Dicke des Einpress-
abschnittes bezieht sich dabei auf den äußeren Ab-
stand der gegenüberliegenden Auswölbungen im Be-
reich ihrer maximalen Erhebung über die jeweilige
Oberfläche.

[0009] Des Weiteren weist nach einer Weiterbildung
der Erfindung der Kontaktschlitz zwei parallel zu-
einander verlaufende Schlitzwände mit der Metalli-
sierung auf, wobei die Metallisierung einen elektri-
schen Kontakt mit dem Einpressabschnitt des Ein-
presskontaktes bildet. Ein solcher Kontaktschlitz ist
einfacher Weise herstellbar und verläuft vorzugswei-
se senkrecht zum Rand der Leiterplatte. Es ist natür-
lich auch möglich, einen solchen Kontaktschlitz mit
einem schrägen Verlauf zum Rand der Leiterplatte
herzustellen.

[0010] Weiterbildungsgemäß ist der Einpresskon-
takt als Flachprofil mit einem rechteckigen Quer-
schnitt ausgebildet und es sich daher ebenso kosten-
günstig herstellen.

[0011] Besonders vorteilhaft ist es nach einer Aus-
gestaltung der Erfindung, wenn der Einpressab-
schnitt des Einpresskontaktes mit wenigstens zwei
auf gegenüberliegenden Oberflächen des Einpress-
kontaktes angeordneten und jeweils aus den Oberflä-
chen hervorstehenden Ausbuchtungen ausgebildet
ist, wobei die Ausbuchtungen einen federnden Kon-
takt mit der Metallisierung des Kontaktschlitzes bil-
den. Vorzugsweise sind die Ausbuchtungen als quer
zur Längsachse des Einpresskontaktes verlaufende
Stege ausgebildet. Solche Stege können in einfacher
Weise durch Stanzen hergestellt werden.

[0012] Eine einfache Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der Einpresskontakt auf einer Oberflä-
che mit zwei Ausbuchtungen und auf der gegenüber-
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liegenden Oberfläche mit einer Ausbuchtung aus-
gebildet ist. Vorzugsweise können auch auf beiden
gegenüberliegenden Oberflächen jeweils zwei Aus-
buchtungen erzeugt werden, wodurch eine hohe Sta-
bilität des eingepressten Einpresskontaktes erreicht
wird.

[0013] Die Stege des Einpressabschnittes des Ein-
presskontaktes sind mit einer quer zur Längsrich-
tung des Einpresskontaktes bogenförmig verlaufen-
den Kontur ausgebildet. Mit dieser gerundeten Form
der Stege des Einpressabschnittes kann der Ein-
presskontakt montagesicher in den Kontaktschlitz
eingeführt bzw. eingepresst werden. Weiterbildungs-
gemäß sind auch andere Konturen realisierbar, wie
bspw. kegelstumpfförmig oder kugelschichtförmig
verlaufende Konturen. Diese Konturen haben den
Vorteil, dass zur Bildung des Kontaktes mit der Me-
tallisierung des Kontaktschlitzes eine ebene Fläche
des Steges vorhanden ist.

[0014] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der
Erfindung sieht vor, dass der Anschlussabschnitt mit
einem Kontaktbereich zur Kontaktierung des Ein-
presskontaktes ausgebildet ist, welcher über einen in
einem Gehäuseabschnitt eingebetteten Haltebereich
mit dem Einpressabschnitt verbunden ist. Ein solcher
Gehäuseabschnitt kann einen Teil eines Gehäuses
oder eines Buchsenelementes darstellen, wobei der
Kontaktbereich zur Kontaktierung des Einpresskon-
taktes dient. Hierzu kann der Einpresskontakt in ein
solches Gehäuse eingepresst oder zur Herstellung
des Gehäuses umspritzt werden.

[0015] Die zweitgenannte Aufgabe wird durch eine
Leiterplatte mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 11 gelöst.

[0016] Eine solche Leiterplatte mit mindestens einer
mit wenigstens einer Leiterbahn verbundenen Kon-
taktstelle zeichnet sich erfindungsgemäß dadurch
aus, dass zur Herstellung einer Einpressverbindung
mit einem Einpresskontakt die Kontaktstelle als vom
Rand der Leiterplatte ausgehender Kontaktschlitz mit
einer mit der Leiterbahn verbundenen Metallisierung
derart ausgebildet ist, dass der Einpresskontakt in
Bezug auf seine Längsachse horizontal zur Leiter-
platte in den Kontaktschlitz einpressbar ist.

[0017] Eine solche Leiterplatte ist einfach herzustel-
len, da sich der Kontaktschlitz vom Rand der Lei-
terplatte aus erstreckt. Es bietet sich an, einen sol-
chen Kontaktschlitz mit einem Verlauf senkrecht zum
Rand der Leiterplatte zu realisieren. Daneben ist es
auch möglich, den Kontaktschlitz schräg zum Rand
der Leiterplatte zu orientieren.

[0018] Vorzugsweise weist der Kontaktschlitz zwei
parallel zueinander verlaufende Schlitzwände mit der
Metallisierung auf. Damit wird der eingepresste Ein-

presskontakt funktionssicher in dem Kontaktschlitz
gehalten.

[0019] Die drittgenannten Aufgabe wird durch einen
Einpresskontakt mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 13 gelöst.

[0020] Ein solcher Einpresskontakt zum Herstellen
einer Einpressverbindung mit einer eine metallisierte
Ausnehmung aufweisenden Kontaktstelle einer Lei-
terplatte, bei welchem der Einpresskontakt mit einem
in die Ausnehmung einpressbaren und verformbaren
Einpressabschnitt und mit einem Anschlussabschnitt
ausgebildet ist, zeichnet sich erfindungsgemäß da-
durch aus, dass zum Einpressen des Einpresskon-
taktes in die als randseitigen Kontaktschlitz ausgebil-
dete Ausnehmung der Einpressabschnitt mit auf ge-
genüberliegenden Oberflächen des Einpresskontak-
tes angeordneten und jeweils aus den Oberflächen
hervorstehenden Ausbuchtungen derart ausgebildet
ist, dass der Einpresskontakt bei horizontaler Lage
in Bezug auf die Leiterplatte senkrecht zu derselben
in den Kontaktschlitz unter Bildung eines federnden
Kontaktes mit der Metallisierung des Kontaktschlitzes
einpressbar ist.

[0021] Zur Herstellung der Einpressverbindung des
Einpresskontaktes mit der Leiterplatte wird der Ein-
presskontakt aus einer Lage, in der sich dessen
Längsachse waagrecht zur Leiterplatte befindet mit
einer senkrecht zur Leiterplatte orientierten Einführ-
richtung in den Kontaktschlitz eingepresst, so dass
sich der Einpresskontakt mit seiner Längsachse ho-
rizontal zur Leiterplatte über deren Rand hinaus er-
streckt. Vorzugsweise sind die Ausbuchtungen als
quer zur Längsachse des Einpresskontaktes ver-
laufende Stege ausgebildet, die in einfacher Weise
durch Stanzen hergestellt werden.

[0022] Nach einer vordersten Ausgestaltung der Er-
findung ist der Einpresskontakt als Flachprofil mit ei-
nem rechteckigen Querschnitt ausgebildet. Vorzugs-
weise ist der Einpresskontakt auf einer Oberfläche
mit zwei Ausbuchtungen und auf der gegenüberlie-
genden Oberfläche mit einer Ausbuchtung, vorzugs-
weise ebenso mit zwei Ausbuchtungen ausgebildet.
Damit wird eine stabile Lage des in den Kontaktschlitz
eingepressten Einpresskontaktes erreicht.

[0023] Um das Einführen des Einpresskontaktes in
den Kontaktschlitz zu erleichtern, sind die Stege
des Einpressabschnittes mit einer quer zur Längs-
achse des Einpresskontaktes bogenförmig verlaufen-
den Kontur in Einführrichtung ausgebildet. Weiterbil-
dungsgemäß sind auch andere Konturen realisier-
bar, wie bspw. kegelstumpfförmig oder kugelschicht-
förmig verlaufende Konturen. Diese Konturen haben
den Vorteil, dass zur Bildung des Kontaktes mit der
Metallisierung des Kontaktschlitzes eine ebene Flä-
che des Steges vorhanden ist.
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[0024] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügten Figuren näher erläutert.
Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine perspektivische Draufsicht auf ei-
ne erfindungsgemäße Anordnung aus einer Leiter-
platte in Detaildarstellung und einem in einen Kon-
taktschlitz der Leiterplatte eingepressten Einpress-
kontakt,

[0026] Fig. 2 eine perspektivische Seitenansicht auf
die erfindungsgemäße Anordnung nach Fig. 1 mit ei-
nem Gehäuseteil,

[0027] Fig. 3 eine Schnittdarstellung des Schnittes
I-I der erfindungsgemäßen Anordnung nach Fig. 2,
und

[0028] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines
Einpresskontaktes der Anordnung gemäß den Fig. 1
und Fig. 2.

[0029] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine in einer x-
y-Ebene orientierte Leiterplatte 2 mit einem randsei-
tigen Kontaktschlitz 3.1, in den ein Einpresskontakt 6
eingepresst ist.

[0030] Dieser Kontaktschlitz 3.1 bildet eine Kontakt-
stelle 3 einer Leiterbahn 4 der Leiterplatte 2, wobei
die Leiterbahn 4 in eine Metallisierung 4.1 der In-
nenwandung des Kontaktschlitzes 3.1 übergeht. Der
Kontaktschlitz 3.1 wird von zwei parallel verlaufenden
Schlitzwänden 3.11 gebildet, so dass der Kontakt-
schlitz 3.1 senkrecht zum Rand 2.1 der Leiterplatte 2
verläuft. Die beiden Schlitzwände 3.11 sind am Ende
des Schlitzes mit einer kreisförmigen Kontur verbun-
den. Als Metallisierung 4.1 für den Kontaktschlitz 3.1
sowie für die Leiterbahn 4 wird in der Regel Kupfer
verwendet.

[0031] Wie aus den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 er-
sichtlich ist, besteht der Einpresskontakt 6 aus ei-
nem Flachprofil mit rechteckförmigen Querschnitt
und weist verschiedene Abschnitte auf. Leiterplatten-
seitig beginnt der Einpresskontakt 6 mit einem Ein-
pressabschnitt 7, an den sich ein Anschlussabschnitt
8 anschließt.

[0032] Der Einpressabschnitt 7 wird in den Kontakt-
schlitz 3.1 aus einer Lage, in der die Längsachse L
des Einpresskontaktes 6 waagrecht zur Leiterplatte 2
verläuft, in Einführrichtung R senkrecht zur Leiterplat-
te 2 eingeführt. Hierzu sind auf gegenüberliegenden
Oberflächen des Flachprofils bzw. des Einpresskon-
taktes 6 quer zur Längsachse L verlaufende Stege
7.1, 7.2 und 7.3 als Ausbuchtungen ausgebildet, die
im in den Kontaktschlitz 3.1 eingepressten Zustand
des Einpresskontaktes 6 einen elektrischen Kontakt
mit der Metallisierung 4.1 der Schlitzwände 3.11 bil-
den. Im eingepressten Zustand des Einpresskontak-

tes 6 verläuft die durch das Flachprofil des Einpress-
kontaktes 6 gebildete Ebene senkrecht zur Leiterplat-
te 2, also in z-Richtung. Diese z-Richtung stellt auch
die Einführrichtung R dar, d.h., dass der Einpresskon-
takt 6 in einer senkrecht zur Leiterplatte 2 stehenden
Lage des Flachprofils waagerecht in Einführrichtung
R in den Kontaktschlitz 3.1 eingeführt wird.

[0033] Der Anschlussabschnitt 8 des Einpresskon-
taktes 6 beginnt an seinem freien Ende mit einem
Kontaktbereich 9, der zur Kontaktierung des Ein-
presskontaktes 6 dient. An diesen Kontaktbereich 9
schließt sich ein Haltebereich 10 an, der über einen
Verbindungsbereich 11 in den Einpressabschnitt 7
übergeht. Mittels des Haltebereiches 10 wird der Ein-
presskontakt 6 bspw. in einem Gehäuseteil 5 fixiert,
wie dies schematisch in Fig. 2 angedeutet ist. Die Fi-
xierung des Einpresskontaktes 6 in diesem Gehäu-
seteil 5 erfolgt entweder durch Einpressen des Ein-
presskontaktes 6 in dieses Gehäuseteil 5 oder durch
Umspritzen des Haltebereiches 10 zur Herstellung
des Gehäuseteils 5. Dieses Gehäuseteil 5 ist Teil ei-
nes Gehäuses zur Aufnahme der Leiterplatte 2 oder
ein Teil einer Buchse, die zur Kontaktierung des Kon-
taktbereiches 9 des Einpresskontaktes 6 dient.

[0034] Die Stege 7.1, 7.2 und 7.3 werden aus ei-
nem mittig in Bezug auf die z-Richtung auf dem Ein-
pressabschnitt 7 angeordneten randseitigen Fenster
7.0 mittels eines Stanzvorganges gebildet, so dass
die entstandenen Stege beabstandet und linienför-
mig das Fenster 7.0 senkrecht zur Leiterplatte 2 bzw.
senkrecht zur Längsachse L (z-Richtung) überbrü-
cken. Dabei liegt der Steg 7.1 zwischen den beiden
Stegen 7.2 und 7.3, wobei der Steg 7.3 randseitig am
Ende des Einpressabschnittes 7 verläuft. Der Steg
7.3 kann auch unter Ausbildung eines geringen Ab-
satzes in Richtung des Anschlussabschnittes 8 des
Einpresskontaktes 6 versetzt sein, um einen beim
Stanzen erzeugten Grat am Ende des Einpressab-
schnittes 7 zu vermeiden. Ein solcher Grat könnte
beim Einpressen des Einpresskontaktes 6 die Metal-
lisierung 4.1 unbeabsichtigt beschädigen.

[0035] Anschließend werden diese Stege 7.1, 7.2
und 7.3 bogenförmig aus der Ebene des Flachprofils
des Einpresskontaktes 6, also senkrecht zur Längs-
achse L herausgebogen, wobei ein Steg 7.1 aus
der Oberfläche 6.1 und auf der gegenüberliegenden
Oberfläche 6.2 die beiden Stege 7.2 und 7.3 her-
ausgebogen werden und dabei diese Stege 7.1, 7.2
und 7.3 federelastisch sind. Im Bereich der maxima-
len Aufwölbung der Stege 7.1, 7.2 und 7.3 aus den
Oberflächen 6.1 und 6.2 ergibt sich eine Dicke D
des Einpressabschnittes 7 des Einpresskontaktes 6,
die gegenüber der Breite B des Kontaktschlitzes 3.1
ein Übermaß derart aufweist, dass die für eine Ein-
pressverbindung erforderlichen Eigenschaften reali-
siert werden.
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[0036] Mit einem derart realisierten Einpressab-
schnitt 7 wird der Einpresskontakt 6 in waagerech-
ter Lage in Bezug auf die Leiterplatte 2 in Einführ-
richtung R in den Kontaktschlitz 3.1 eingepresst, so
dass entsprechend der Schnittdarstellung nach Fig. 3
die Stege 7.1, 7.2 und 7.3 im Bereich ihrer in z-Rich-
tung bezogenen maximalen Wölbung die Metallisie-
rung 4.1 verformen und es dabei zu einer gasdichten
elektrischen Verbindung zwischen dem Einpresskon-
takt 6 und der Metallisierung 4.1 und damit auch mit
der Leiterbahn 4 kommt. Um das Einführen des Ein-
presskontaktes 6 in den Kontaktschlitz 3.1 zu erleich-
tern, sind die Stege 7.1, 7.2 und 7.3 in Einführrich-
tung R mit einer bogenförmigen Kontur 7.11, 7.21 und
7.31 ausgeführt. Damit kann der Einpresskontakt 6
in Einführrichtung R zunächst so weit in den Kontakt-
schlitz 3.1 eingeführt werden, bis der äußere Abstand
der Konturen 7.11, 7.21 7.31 der Breite B des Kon-
taktschlitzes 3.1 entspricht. Anschließend beginnt der
Einpressvorgang, bei dem die Metallisierung 4.1 ver-
formt wird. Der Einpressvorgang ist beendet, wenn
der Einpressabschnitt 7 eine symmetrische Lage zur
Dicke der Leiterplatte 2 erreicht hat. In dieser Lage
gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 überragt der Einpress-
abschnitt 7 geringfügig die beiden Oberflächen der
Leiterplatte 2.

[0037] Aus der Querschnittsdarstellung gemäß
Fig. 3 ist ersichtlich, dass die zur Metallisierung 4.1
benachbarten Oberflächen der Stege 7.1, 7.2 und 7.3
in Richtung der Längsachse L einen bogenförmigen
konturiert sind.

[0038] Die Konturen 7.11, 7.21 und 7.31 der Ste-
ge 7.1, 7.2 und 7.3 können senkrecht zur Längsach-
se L auch einen anderen Verlauf als den beschrie-
benen bogenförmigen Verlauf aufweisen. So sind al-
le möglichen Kombinationen aus Rat den Übergän-
gen, Schrägen und zum Flachprofil parallelen Ab-
schnitten mit ebenen Flächen realisierbar. Insbeson-
dere sind Konturen, wie bspw. kegelstumpfförmige
oder kugelschichtförmig verlaufende Konturen geeig-
net. Diese Konturen haben den Vorteil, dass zur Bil-
dung des Kontaktes mit der Metallisierung 4.1 des
Kontaktschlitzes 6 eine ebene Fläche des Steges 7.1,
7.2 bzw. 7.3 vorhanden ist.

[0039] In dem Ausführungsbeispiel gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 4 ist auf einer Oberfläche 6.1 des Ein-
presskontaktes 6 nur ein Steg 7.1 vorgesehen. Es ist
aus Gründen der Stabilität vorteilhaft, auch auf dieser
Seite des Einpresskontaktes 6 ebenso zwei Stege zu
realisieren.

[0040] Wie oben bereits ausgeführt, ist der Einpress-
kontakt 6 in einem Gehäuseteil 5 eines Gehäuses
durch Einpressen oder durch Umspritzen fixiert. An-
schließend wird die Leiterplatte mittels des Kontakt-
schlitzes 3.1 auf den Einpressabschnitt 7 des Ein-
presskontaktes 6 auf gepresst.

Bezugszeichenliste

1 Anordnung
2 Leiterplatte
2.1 Rand der Leiterplatte 2
3 Kontaktstelle der Leiterplatte 2
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4 Leiterbahn der Leiterplatte 2
4.1 Metallisierung der Kontaktstelle 3
5 Gehäuseabschnitt
6 Einpresskontakt
6.1 Oberfläche des Einpresskontaktes 6
6.2 Oberfläche des Einpresskontaktes 6
7 Einpressabschnitt des Einpresskontaktes 6
7.0 Fenster des Einpressabschnittes 7
7.1 Steg des Einpressabschnittes 7
7.11 bogenförmige Kontur des Steges 7.1
7.2 Steg des Einpressabschnittes 7
7.21 bogenförmige Kontur des Steges 7.2
7.3 Steg des Einpressabschnittes 7
7.31 bogenförmige Kontur des Steges 7.3
8 Anschlussabschnitt des Einpresskontaktes

6
9 Kontaktbereich des Einpresskontaktes 6
10 Haltebereich des Einpresskontaktes 6
11 Verbindungsbereich des Einpresskontak-
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Patentansprüche

1.  Anordnung (1) aus einer Leiterplatte (2) mit
– wenigstens einer Kontaktstelle (3), welche mit we-
nigstens einer Leiterbahn (4) der Leiterplatte (2) ver-
bunden ist, und
– einem Kontaktelement (6) zur lötfreien Kontaktie-
rung der Kontaktstelle (3),
dadurch gekennzeichnet, dass
– zur Herstellung einer Einpressverbindung mit der
Leiterplatte (2) das Kontaktelement ein Einpresskon-
takt (6) ist,
und
– die Kontaktstelle (3) als vom Rand (2.1) der Lei-
terplatte (2) ausgehender Kontaktschlitz (3.1) mit ei-
ner mit der Leiterbahn (4) verbundenen Metallisie-
rung (4.1) ausgebildet ist, wobei der Einpresskontakt
(6) bei horizontaler Lage in Bezug auf die Leiterplatte
(2) senkrecht zu derselben in den Kontaktschlitz (3.1)
eingepresst ist und sich horizontal zur Leiterplatte (2)
über deren Rand (2.1) hinaus erstreckt.

2.  Anordnung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Einpresskontakt (6) mit ei-
nem verformbaren Einpressabschnitt (7) und einem
Anschlussabschnitt (8) ausgebildet ist, wobei der Ein-
pressabschnitt (7) eine gegenüber der Breite (B) des
Kontaktschlitzes (3.1) größere Dicke (D) aufweist.

3.  Anordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kontaktschlitz (3.1) zwei
parallel zueinander verlaufende Schlitzwände (3.11)
mit der Metallisierung (4.1) aufweist, wobei die Me-
tallisierung (4.1) einen elektrischen Kontakt mit dem
Einpressabschnitt (7) des Einpresskontaktes (6) bil-
det.

4.  Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
presskontakt (6) als Flachprofil mit einem rechtecki-
gen Querschnitt ausgebildet ist.

5.  Anordnung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
pressabschnitt (7) des Einpresskontaktes (6) mit we-
nigstens zwei auf gegenüberliegenden Oberflächen
(6.1, 6.2) des Einpresskontaktes (6) angeordneten
und jeweils aus den Oberflächen (6.1, 6.2) hervorste-
henden Ausbuchtungen (7.1, 7.2, 7.3) ausgebildet ist,
wobei die Ausbuchtungen (7.1, 7.2, 7.3) einen federn-
den Kontakt mit der Metallisierung (4.1) des Kontakt-
schlitzes (3.1) bilden.

6.  Anordnung (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausbuchtungen als quer zur
Längsachse (L) des Einpresskontaktes (6) verlaufen-
de Stege (7.1, 7.2, 7.3) ausgebildet sind.

7.    Anordnung (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einpresskontakt

(6) auf einer Oberfläche (6.2) mit zwei Ausbuchtun-
gen (7.2, 7.3) und auf der gegenüberliegenden Ober-
fläche (6.1) mit einer Ausbuchtung (7.1), vorzugswei-
se ebenso mit zwei Ausbuchtungen ausgebildet ist.

8.    Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(7.1, 7.2, 7.3) des Einpressabschnittes (7) mit einer
quer zur Längsrichtung (L) des Einpresskontaktes (6)
bogenförmig verlaufenden Kontur (7.11, 7.21, 7.31)
ausgebildet sind.

9.  Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (7.1,
7.2, 7.3) des Einpressabschnittes (7) mit einer quer
zur Längsrichtung (L) des Einpresskontaktes (6) ke-
gelstumpfförmig oder kugelschichtförmig verlaufen-
den Kontur (7.11, 7.21, 7.31) ausgebildet sind.

10.  Anordnung (1) nach einem der Ansprüche 2 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss-
abschnitt (8) mit einem Kontaktbereich (9) zur Kon-
taktierung des Einpresskontaktes (6) ausgebildet ist,
welcher über einen in einem Gehäuseabschnitt (5)
eingebetteten Haltebereich (10) mit dem Einpressab-
schnitt (7) verbunden ist.

11.   Leiterplatte (2) mit mindestens einer mit we-
nigstens einer Leiterbahn (4) verbundenen Kontakt-
stelle (3), dadurch gekennzeichnet, dass zur Her-
stellung einer Einpressverbindung mit einem Ein-
presskontakt (6) die Kontaktstelle als vom Rand (2.1)
der Leiterplatte (2) ausgehender Kontaktschlitz (3.1)
mit einer mit der Leiterbahn (4) verbundenen Metal-
lisierung (4.1) derart ausgebildet ist, dass der Ein-
presskontakt (6) in Bezug auf seine Längsachse (L)
horizontal zur Leiterplatte (2) in den Kontaktschlitz
(3.1) einpressbar ist.

12.    Leiterplatte (2) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kontaktschlitz (3.1) zwei
parallel zueinander verlaufende Schlitzwände (3.11)
mit der Metallisierung (4.1) aufweist.

13.  Einpresskontakt (6) zum Herstellen einer Ein-
pressverbindung mit einer eine metallisierte Ausneh-
mung aufweisenden Kontaktstelle (3) einer Leiter-
platte (2), wobei der Einpresskontakt (6) mit einem
in die Ausnehmung einpressbaren und verformba-
ren Einpressabschnitt (7) und mit einem Anschluss-
abschnitt (8) ausgebildet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass zum Einpressen des Einpresskontaktes (6)
in die als randseitigen Kontaktschlitz (3.1) ausgebil-
dete Ausnehmung der Einpressabschnitt (7) mit auf
gegenüberliegenden Oberflächen (6.1, 6.2) des Ein-
presskontaktes (6) angeordneten und jeweils aus den
Oberflächen (6.1, 6.2) hervorstehenden Ausbuchtun-
gen (7.1, 7.2, 7.3) derart ausgebildet ist, dass der
Einpresskontakt (6) bei horizontaler Lage in Bezug
auf die Leiterplatte (2) senkrecht zu derselben in den
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Kontaktschlitz (3.1) unter Bildung eines federnden
Kontaktes mit der Metallisierung (4.1) des Kontakt-
schlitzes (3.1) einpressbar ist.

14.    Einpresskontakt (6) nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausbuchtungen als
quer zur Längsachse des Einpresskontaktes verlau-
fende Stege (7.1, 7.2, 7.3) ausgebildet sind.

15.  Einpresskontakt (6) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass der Einpresskontakt
(6) als Flachprofil mit einem rechteckigen Querschnitt
ausgebildet ist.

16.   Einpresskontakt (6) nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Einpresskontakt(6) auf einer Oberfläche (6.1, 6.2)
mit zwei Ausbuchtungen (7.2, 7.3) und auf der ge-
genüberliegenden Oberfläche mit einer Ausbuchtung
(7.1), vorzugsweise ebenso mit zwei Ausbuchtungen
ausgebildet ist.

17.  Einpresskontakt (6) nach einem der Ansprüche
13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(7.1, 7.2, 7.3) des Einpressabschnittes (7) mit einer
quer zur Längsachse (L) des Einpresskontaktes (6)
bogenförmig verlaufenden Kontur (7.11, 7.21, 7.31)
ausgebildet sind.

18.    Einpresskontakt nach einem der Ansprüche
13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege
(7.1, 7.2, 7.3) des Einpressabschnittes (7) mit einer
quer zur Längsrichtung (L) des Einpresskontaktes
(6) kegelstumpfförmig oder kugelschichtförmig ver-
laufenden Kontur (7.11, 7.21, 7.31) ausgebildet sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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